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Erscheint Mitte des Monats.

EinDadluinig zyr F©OdlÜbung
auf Samstag, 30. Juni 1928, im Gebiete der Lägern.

Au/g'flöe: Verpflegung eines kämpfenden Infanterie-Bataillons unter besonderer Berücksichtigung der
Anordnungen für den innern Dienst in der Kompagnie; dargestellt für die Feld-
und Gebirgstruppe.

Le/Yer her Ü6«/zg\- Herr Hauptmann Straub E. Q.-M. Geb. I. R. 37.

2V4 LTzr: ßesömm/y/rg her 7e//«eAmer im Rest. Du Pont, Zürich, am Stammtisch.

2V2 t/Ar: Abtransport per Militärcamion ins Kampfgebiet.

Aorfe; 1 : 100000 und Meldeblocks sind mitzubringen.
Ae/zzze: Uniform mit Mütze, Pistole, Kartentasche (ohne Säbel.)

AzzmeWzzzz^ezz: zur Teilnahme sind bis 20. Juni dem Vereins-Präsidenten einzureichen. (Adresse siehe
weiter hinten.)
Von den befreundeten Unteroffiziersvereinen laden wir speziell die Feldweibel zu
dieser Übung kameradschaftlich ein.

AzY/e/yero-zzfzzzzo- /zzr MzYgYz'eher. Zu zahlreicher Beteiligung an dieser lehrreichen Übung ladet ein

Der Vorstand.

Die Haftbarkeit des Truppenrechnungsführers.
Von Lt. Äbt. Q. M. Füs. Bat. 68.

Revisionsbemerkungen. — Wer bezahlt dem
O.K.K, den Fehlbetrag?" — Die Haushaltungs-
kasse so tönt's zumeist aus den Reihen der Ver-
pflegungsleute. — Wie verhält es sich aber, wenn
die Haushaltungskasse zur Schadensdeckung nicht
vollständig ausreicht oder gar völlig geleert ist, (wie
dies leider auch schon eingetreten) Hier eine Lö-
sung zu finden, fällt dem routinierten Praktiker nicht
schwer. Die rechtlich einwandfreie Regelung kiim-
mert ihn dabei oft weniger als das Bestreben, die
Sache so rasch als möglich zu bereinigen. Mancher
Truppenrechnungsführer kennt heute deshalb den vom
Gesetz vorgesehenen ordnungsmässigen Weg zur Er-
ledigung festgestellter Fehler (seien es gewollte oder
ungewollte) nicht, wiewohl er anderseits sehr gut
versteht, eventuelle Fehler zu vermeiden oder bereits
entstandene wieder gutzumachen. In den Instruk-
tionskursen pflegt diese Seite des Komptabilitäts-
dienstes meist nur summarisch oder gar nicht be-
handelt zu werden. Die wenigen Vorschriften beziig-

lieh Haftbarkeit des Rechnungsführers sind zudem
nirgends übersichtlich zusammengestellt, sodass ein
klares Bild des ganzen Fragekomplexes nicht leicht
zu erhalten ist.

Von den verschiedenen Konsequenzen, die ein
Fehler in der Truppenkomptabilität nach sich ziehen
kann, scheiden zunächst die strafrechtlichen und dis-
ziplinarrechtlichen aus. Von ihnen, die ja nur in den
seltensten Fällen einzutreten pflegen, soll am Schlüsse
dieser Skizze die Rede sein. — Regelmässig im Vor-
dergrund stehen hingegen die vermögensrechtlichen
Folgen, die Frage des ScAa<ie»,ersaY?es. An die Ziffer-
massige Deckung des Schadens denken wir ja immer
zuerst, sobald nur von der Haftung für Fehler die
Rede ist. Im Unterschied zu einem Privaten, der seine
Schadenersatzansprüche mit Hilfe des Zivilrichters gel-
tend macht, bedient sich der Bund für solche Forde-
rungen seines eigenen Verwaltungsapparates, des
Administrativweges. Fehlbeträge werden, nach Fest-
Stellung durch die Revisoren des O. K. K. und durch


	...

